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Expertenstandard erarbeitet

Neben der sozialen Dramatik in
jedem Einzelfall ist die Versor-
gung von Problemwunden mit
einem enormen Pflege- und Kos-
tenaufwand verbunden. Der Pfle-
gebedarf von Wundpatienten
entsteht aus den wund- und the-
rapiebedingten Einschränkun-
gen auf das Alltagsleben der Be-
troffenen. Mit jeder chronischen
Wunde sind Einschränkungen
der Selbstständigkeit und des
sozialen Lebens der Patienten
verbunden. Die Förderung und
Erhaltung des „Selbstmanage-
ments“ der Betroffenen wird als
eine originäre Aufgaben der
Pflege verstanden. Der kompe-
tenten Wahrnehmung der pfle-
gerischen Aufgaben in der Wund-
versorgung hat sich in der Ver-
gangenheit das Deutsche Netz-

werk für Qualitätsentwicklung
in der Pflege (DNQP) angenom-
men. 
Auf der 6. Konsensus-Konferenz
am 10. Oktober 2007 in Osna-
brück wurden pflegerische Inter-

ventionen aus dem Bereich des
modernen Wundmanagements
vorgestellt und diskutiert. Aus-
drücklich haben sich die 15
Mitglieder des Expertengremi-
ums unter Leitung von Prof. Dr.
Eva-Maria Panfil darauf be-
schränkt, den pflegerischen Bei-

trag zur Versorgung von Men-
schen mit chronischen Wunden
darzustellen. Zur Vermeidung
einer inhaltlichen Überfrach-
tung wurden die interdisziplinä-
ren Aspekte der Wundversor-
gung in dem Expertenstandard
weitgehend vermieden. Die Wech-
selwirkungen zwischen der je-
weiligen Grunderkrankung und
dem Wundheilungsverlauf sind,
so Prof. Dr. Panfil, nicht Gegen-
stand des Expertenstandards. 

Den zahlreichen Wortmeldungen
aus dem Publikum war jedoch
zu entnehmen, dass das interdis-
ziplinäre Zusammenwirken in
der Wundversorgung nicht im-
mer optimal verläuft. Insbeson-
dere wurden Fragen nach der
Reichweite des Haftungsrechts
gestellt, denen im Folgenden
nachgegangen werden soll.

Moderne Wundversorgung

Trotz einer Vielzahl hochwirksamer
Produkte und Behandlungsmöglich-
keiten leiden in Deutschland etwa 
drei bis vier Millionen Menschen an
Wunden mit schlechter oder fehlender
Heilungstendenz. Viele dieser Patienten
haben einen jahrelangen Leidensweg
mit den unterschiedlichsten Therapie-
versuchen hinter sich. Der Autor 
beschäftigt sich – wegen des inter-
disziplinären Zusammenwirkens der 
Leistungserbringer – in diesem Beitrag
mit Fragen des Haftungsrechts bei 
der Wundversorgung.

Selbstbewusste Wahrnehmung der 
pflegerischen Aufgaben verlangt

Pflege ist zwar

eigenständig, aber in ihrem

Handeln eingeschränkt
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Prinzipien interdisziplinärer
Zusammenarbeit

Wegen des erhöhten Gefähr-
dungspotenzials für den Patien-
ten und der auf dieser Basis vor-
zunehmenden Risikoeinschät-
zung des Heilungsverlaufes ist
die Wundbehandlung dem Be-
reich der Behandlungspflege zu-
zurechnen, so dass Diagnose und
die darauf beruhende Auswahl
der Wundtherapiemaßnahme dem
ärztlichen Anordnungsgebot zu-
zuordnen sind. Die Behandlung
chronischer Wunden vollzieht
sich regelmäßig in einem lang-
wierigen Prozess der vertikalen
Arbeitsteilung zwischen Arzt
und Pflegekraft, wobei Wund-
behandlungsmaßnahmen in der
Regel, besonders im ambulanten
und stationären Altenpflege-
bereich, von entsprechend ge-
schultem Pflegepersonal erbracht
werden.

Bezogen auf die Haftungssphä-
ren der beiden Berufsgruppen
bedeutet dies, dass der Arzt für
die ordnungsgemäße Feststel-
lung der jeweiligen Wundversor-
gungstherapie sowie die ord-
nungsgemäße Delegation der Maß-
nahme an qualifiziertes Pflege-
personal die Verantwortung zu
übernehmen hat. Die angewiese-
ne Pflegekraft haftet hingegen
für die sach- und fachgerechte
Durchführung der übertragenen
Aufgabe. Die Meßlatte des anzu-

legenden Sorgfaltsmaßstabes
richtet sich dabei nach den indi-
viduellen Fähigkeiten und Kennt-
nissen des Handelnden. 

Der ausgebildete Wundmanager
oder Wundexperte wird an sei-
nem Zertifizierungsstandard ge-
messen, während sich die Eigen-
haftung von Gesundheits- und
Krankenpflegern sowie Alten-
pflegern an dem Profil der je-
weiligen Ausbildungsordnung
und der individuellen Fachkennt-
nisse orientiert.

Ursachen und Probleme 
des Praxisalltags

In einer nach Aufgabenberei-
chen geteilten medizinischen Be-
handlungssituation ist die Ab-
stimmung und Koordinierung
des ärztlichen Therapiekonzep-
tes eine zentrale Qualitätsan-
forderung. Zu verlangen ist da-
her, dass jede Phase der Wund-
heilung zwischen dem Arzt und
der Pflegekraft mit dem Ge-
samtkonzept abgeglichen wird.
In vielen Fällen belegt der Pra-
xisalltag jedoch, dass diese dring-
liche interdisziplinäre Kommuni-
kation mitunter Defizite auf-
weist und von unterschiedlichen
Auffassungen bei der Anwen-
dungsauswahl der geeigneten
Wundversorgungsmaßnahme ge-
prägt ist. Die Gründe dieser
Uneinigkeiten sind unterschied-
licher Natur.

Prof. Dr. Volker Großkopf übernimmt 
den Rechtsrat

Beginnend mit dieser Ausgabe wird der Jurist Prof. Dr.
Volker Großkopf die Rubrik Rechtsrat dieser Zeitschrift
betreuen. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Prof. Groß-
kopf einen ausgewiesenen Kenner der Pflegeszene ge-
wonnen zu haben. Prof. Dr. Volker Großkopf ist an der
Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen
verantwortlich für das Lehrgebiet Rechtswissenschaf-
ten in den Studiengängen Pflegewissenschaft, Pflege-
management und dem Ärztestudiengang Krankenhausmanagement. Seine
anwaltlichen Schwerpunkte sind das Arzt- und Pflegehaftungsrecht. Prof.
Großkopf ist ferner Mitautor verschiedener Fachbücher sowie Herausgeber
der Zeitschrift „Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen“ (www.rechts-
depesche.de).
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für die außerordentlich gute
Zusammenarbeit mit der Kanzlei für Arztrecht Dr. Andreas, Dr. Debong, Dr.
Bruns aus Karlsruhe bedanken, die uns über viele Jahre begleitet hat und
während dieser Zeit mit ihrer Berichterstattung eine Bereicherung der juristi-
schen Pflegeliteratur darstellte.
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Zwar ist das moderne Wund-
management als Instrument der
Verbesserung der Pflegepraxis
verstärkt in das Bewusstsein der
therapeutischen Teams gerückt,
aber es besteht noch immer die
Möglichkeit, dass die Versor-
gung einer Wunde als sekundäre
Komplikation einer Begleiter-
krankung (Diabetes, pAVK, Va-
rizen usw.) gegenüber der Pri-
märrehabilitation einen nachge-
ordneten Stellenwert einnimmt.
Noch immer können Wissensde-
fizite in der optimalen Wundver-
sorgung auf beiden Seiten der
am Behandlungsgeschehen be-
teiligten Professionen hierfür
ursächlich sein. Hinzu kommen
jene Meinungen in der Ärzte-
schaft, die den Professionalitäts-
bestrebungen der Pflege kritisch
begegnen, aus denen wiederum
eine resignative Haltung der
Pflege resultieren kann. 
Eine der Ursachen für die Prob-
leme einer sachadäquaten Wund-
behandlung ist unter anderem
die eingeschränkte Handlungs-
autonomie der Pflegekräfte ge-
genüber der Ärzteschaft im wei-
sungsgebundenen Aufgabenbe-
reich „Wundversorgung“.

Das Ausbildungsgesetz der Ge-
sundheits- und Krankenpfleger
hebt zwar in § 3 KrPflG die
Eigenständigkeit der Pflege in
Abgrenzung zum ärztlichen An-
ordnungsgebot hervor, eine ein-
deutige, unmissverständliche Re-
gelung ist indes leider nicht ge-
schaffen worden. Bei der Aus-
legung und Interpretation der
eigenständig wahrzunehmenden
pflegerischen Handlungskreise
verbleibt ein großer Freiraum.
Das Gesetz belegt jedoch, dass
eine verstärkte Eigenständigkeit
der Pflege im Gesundheitswesen
intendiert ist.

Ein weiterer Problempunkt im
Bereich des Wundmanagements
ist, dass es nur wenige evidenz-
basierte Wundbehandlungssze-
narien gibt. Eine solche Stan-
dardisierung ist schwer festzule-
gen, da jede Wundbehandlung
grundsätzlich individualisiert
auf die zu behandelnde Wunde
und die Begleiterkrankungen

des Patienten anzupassen ist.
Insoweit kann es aus medizini-
scher Sicht durchaus erforder-
lich sein, dass bei einer bestimm-
ten Wunde die trockene Wund-
versorgung der feuchten Wund-
behandlung vorzuziehen ist. 
Ein Beispiel für die unterschied-
liche Bewertung von Wundbe-
handlungsmethoden folgt aus
einer Entscheidung des OLG
Hamm (AZ: 3 U 200/01, RDG
5/2004, Karteikarte), in welchem
die Wundreinigung mit Wasser-
stoffperoxyd grundsätzlich als
behandlungsadäquat bewertet
und nur in dem der Entschei-
dung zugrunde liegenden Le-
benssachverhalt als fehlerhaft
eingestuft wurde. In einem Ne-
gativkatalog von Prof. Dr. Gün-
ter Hünefeld aus Gelsenkirchen
wird die Anwendung von Was-
serstoffperoxyd hingegen als un-
geeignet bewertet (RDG 5/2004,
S. 85). 
Aufgrund der Individualität der
zu behandelnden Wunden wird
nach der Meinung verschiedener
Experten die Herausarbeitung
eines positiven Behandlungs-
standards jedoch schwierig sein.
Insoweit wäre es wünschenswert,
wenn zumindest eine evidenzba-
sierte Negativliste erstellt wer-
den würde, aus welcher für alle
am Wundprozess beteiligten Pro-
tagonisten eindeutig hervorgeht,
welche Behandlung nicht mehr
dem Stand der Wissenschaft und
Forschung entspricht und nicht
mehr zur Anwendung gebracht
werden darf.
Es wird deutlich, dass es für die
handelnde Pflegekraft proble-
matisch ist, einer Anordnung des
Arztes im Rahmen der Wundbe-
handlung zu widersprechen, wenn

Information

Am 27. November 2007 findet in
Köln ein Interdisziplinärer Wund
Congress statt, auf dem die unter-
schiedlichen Aspekte in der mo-
dernen Wundversorgung aus pfle-
gerischer, ärztlicher, pharmakolo-
gischer, versicherungs- und haf-
tungsrechtlicher Perspektive be-
leuchtet werden. Informationen
und Anmeldung im Internet über
www.pwg-seminare.de.
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sie der Auffassung ist, dass die
angeordnete Wundbehandlung
fehlerhaft sei. In diesem Zu-
sammenhang ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass für jeden An-
gewiesenen die Verpflichtung
besteht, die Durchführung einer
Maßnahme zu verweigern, wenn
diese objektiv fehlerhaft ist und
die Fehlerhaftigkeit aufgrund
des Ausbildungs- und Wissens-
standards für den Handelnden
hätte erkennbar sein können.

Eskalationsszenarien

Sofern die delegierte Versor-
gungsmaßnahme von der Pflege-
kraft als fehlerhaft eingeschätzt
wird, sollte sie aus dem Gesichts-
punkt des Patientenschutzes, aber
auch im eigenen Interesse den
Arzt an ihren Bedenken teilha-
ben lassen. Lässt sich das Prob-
lem auf der Ebene zwischen Arzt
und Pflegekraft keiner Lösung
zuführen, ist eine Eskalation
notwendig. An dieser Stelle ist
zwischen den Situationen im
Krankenhaus auf der einen Seite
und der ambulanten Versorgung
und dem Alten- und Pflegeheim
auf der anderen Seite zu unter-
scheiden. 
Im Krankenhaus lässt sich eine
Eskalation über die dort etab-
lierten Hierarchieebenen – Pfle-
gekraft – Stationsleitung – Pfle-
gedienstleitung – vornehmen.
Häufig lässt sich auf der Ebene
Pflegedienst- und ärztlicher Lei-
tung der streitgegenständliche
Sachverhalt einer Lösung zu-
führen. Anders sieht die Situ-
ation in den Bereichen fehlender
ärztlicher Dichte aus. Der am-
bulante Pflegebereich sowie die
Versorgung in den Alten- und
Pflegeheimen basiert im Bereich
der Behandlungspflege auf der
ärztlichen Anordnung. Ist eine
Therapieanordnung umstritten,
tritt für die handelnde Pflege-
kraft dann ein Problem auf, wenn
der Arzt trotz pflegeseitiger In-
tervention an der Anordnung
festhält. 

In einem solchen Fall kann ne-
ben der Information des Patien-
ten oder dessen gesetzlicher
Vertreter nur die einrichtungs-

übergreifende Eskalation in
Betracht kommen. Die betroffe-
ne Pflegekraft sollte allerdings,
bevor sie den Eskalationsschritt
über Dritte wagt, ihre Vorge-
hensweise innerhalb der eigenen
Einrichtung abklären, um nach-
teilige arbeitsrechtliche Konse-
quenzen wegen der „Flucht in
die Öffentlichkeit“ im Vorfeld zu
vermeiden. Zur Konfliktlösung
zwischen Arzt und Pflegekraft
kommen Ansprechpartner bei
den gesetzlichen Krankenversi-
cherungen, Medizinischen Diens-
ten oder den Ärztekammern in
Betracht. Die Eskalation sollte
jedoch nur als letztes zur Ver-
fügung stehendes Mittel gewählt
werden. Die Bestrebungen aller
Parteien sollten vielmehr auf ein
gemeinsames Gespräch ausge-
richtet sein, in dem unter Hin-
zuziehung der Wunddokumen-
tation und mit Beteiligung des
Patienten ein neues Behandlungs-
konzept entwickelt wird.

Fazit

Die demografische Veränderung
der Gesellschaft, Personalnot-
stände in der ambulanten und
stationären Versorgung, unzu-
reichende Behandlungsvergü-
tung, Zunahme der Diabetes-
und Gefäßerkrankungen sowie
die lebenserhaltende Geräte-
medizin sind einige der Gründe,
die eine Zunahme der Fallzahlen
im Bereich der Versorgung von
schweren und schwersten Wun-
den befürchten lassen. Für diese
Herausforderung wird ein Ge-
sundheitssystem benötigt, das
aufeinander abgestimmte Versor-
gungskonzepte anbietet. Inso-
weit sind die Arbeiten des DNQP
sehr zu begrüßen. Daneben soll-
ten aber auch Strukturen ge-
schaffen werden, die allen Be-
teiligten in der Wundversorgung
ein rechtssicheres Handeln er-
möglichen.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Volker Großkopf
Salierring 48
50677 Köln
E-Mail: info@rechtsdepesche.de
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